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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wollte Jürg Grossen (glp, BE) mit einer Motion
fördern, indem die Leistungserbringenden den Krankenversicherern zukünftig
sämtliche Rechnungen elektronisch liefern sollten. Bisher erhielten die Versicherer
noch immer 30 Prozent der Rechnungen auf Papier, was Administrativkosten in
Millionenhöhe verursache und die Rechnungskontrolle erschwere, erklärte Grossen.
Eine elektronische Übermittlung solle auch im Tiers garant möglich sein, indem die
Leistunsgerbringenden den Versicherten und den Versicherern eine elektronische
Kopie der Rechnung schicken, welche die Versicherten aber erst freigegeben müssten,
bevor sie die Krankenversicherer bearbeiten können. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Annahme und erklärte wie bei den Motionen
Buffat (svp, VD; Mo. 18.3513) und Brand (svp, GR; Mo. 17.4270), dass er nicht nur
gescannte Versionen der Rechnung, sondern zusätzlich auch deren Übertragung durch
eine strukturierte Plattform befürworte. Die elektronische Übermittlungspflicht dürfe
aber nicht auf die Versicherten ausgedehnt werden. Diskussionslos und stillschweigend
nahm der Nationalrat die Motion in der Herbstsession 2018 an. 1

MOTION
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Eine Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen den Kantonen und
den Krankenversicherern respektive ihren Verbänden erhoffte sich Lorenz Hess (bdp,
BE) von einer Ende 2018 eingereichten Motion. Dadurch sollten korrekte, tagesaktuelle
Entscheide zu Wohnsitzfrage, Krankenkassenprämien und stationären Anteilen der
Kantone gefällt werden können und der bürokratische Aufwand sowie die
Fehleranfälligkeit reduziert werden. Zwar sei eine elektronische Überprüfung der
Versicherungspflicht dank der Motion Brand (svp, GR; Mo. 18.3765) zukünftig möglich,
erklärte der Motionär, die Möglichkeiten des elektronischen Datenaustausches sollten
aber ausgedehnt werden. 
Der Bundesrat zeigte sich mit der Stossrichtung der Motion einverstanden und
beantragte ihre Annahme. Er verwies allerdings auf die Wichtigkeit der Wahrung der
privaten Interessen der Versicherten – insbesondere da der Datenaustausch zwischen
Kantonen und Krankenversicherern im Unterschied zur Motion Brand gegenseitig sei.
Zudem rief er, wie er es bereits in der Diskussion zur Motion Brand getan hatte, in
Erinnerung, dass ein Datenaustausch mit den Versichererverbänden keinesfalls möglich
sei, weil Letztere keine mit der Durchführung des KVG beauftragten Organe darstellten.

In der Frühjahrssession 2019 nahm der Nationalrat die Motion stillschweigend und
diskussionslos an. 2

MOTION
DATUM: 22.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2020 behandelte der Ständerat die Motion Hess (fdp, BE), in
welcher der Motionär eine Ausweitung des elektronischen Datenaustauschs auf
weitere Bereiche forderte, zusammen mit der Motion Brand (svp, GR; Mo. 18.3765).
Zuvor hatte die SGK-SR den Ausbau des elektronischen Datenaustausches zwischen
Kantonen und Krankenversicherungen befürwortet, die Krankenversicherungsverbände
davon aber noch einmal ausdrücklich ausgenommen und einen entsprechenden
Vorbehalt angebracht. Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Antrag und nahm
die Motion an, nachdem Kommissionssprecher Ettlin (cvp, OW) im Rat noch einmal
ausdrücklich auf den Vorbehalt der Kommission hingewiesen hatte. 3

MOTION
DATUM: 10.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

Mitte November 2021 legte der Bundesrat eine Änderung des KVG über eine
Vereinfachung des elektronischen Datenaustauschs zwischen Kantonen und
Krankenversicherern vor. In Erfüllung einer Motion Brand (svp, GR; Mo. 18.3765) sollte
ein einheitliches Verfahren für den elektronischen Datenaustausch zwischen Kantonen
und Krankenversicherungen geschaffen werden. Demnach sollen diese diejenigen
Daten austauschen können, die zur Überprüfung der Einhaltung der
Versicherungspflicht und zur Vermeidung von Doppelversicherungen nötig sind – dazu
benötigen sie unter anderem Informationen über den Wohnort der Versicherten, der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.11.2021
ANJA HEIDELBERGER
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entsprechend neu ausgetauscht werden soll. In einem zweiten Teil sollen in Umsetzung
einer Motion Hess (bdp, BE; Mo. 18.4209) zukünftig auch im Ausland wohnhafte
Versicherte, wie Grenzgängerinnen und Grenzgänger, Rentnerinnen und Rentner und
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, im Risikoausgleich berücksichtigt
werden. Zudem sollen nicht mehr kontaktierbare Versicherte aus dem Bestand einer
Versicherung ausgeschlossen werden können, damit die Krankenversicherungen für
diese Personen keine Risikoabgaben mehr bezahlen müssen. Bis März 2022 schickte
der Bundesrat den Entwurf in die Vernehmlassung. 4

1) AB 2018, NR, S. 1731
2) AB NR, 2019, S. 584
3) AB SR, 2020, S. 110 f.; Bericht SGK-SR vom 11.2.20
4) Erläuternder Bericht vom 17.11.21; Gesetzesentwurf vom 17.11.21; Medienmitteilung BR vom 17.11.21
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